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Haushaltssicherungskonzept 2006 
4. Fortschreibung 

 
 

 
1. Vorbemerkungen 
 
Nach § 76 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) ist, dann ein 
Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn  

• entweder innerhalb eines Haushaltsjahres der Bestand der allgemeinen Rücklage um mehr als 
ein Viertel reduziert wird oder 

• in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren der Bestand der allgemeinen Rücklage jeweils 
um mehr als ein Zwanzigstel verringert wird oder 

• innerhalb des Zeitraumes der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine 
Rücklage aufgebraucht wird. 

 
Die erforderliche Genehmigung des Haushaltssicherungskonzeptes kann nur erteilt werden, wenn aus 
diesem hervorgeht, dass spätestens im letzten Jahr der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung 
der Haushaltsausgleich wieder erreicht wird. 
 
Bereits in den zurückliegenden Jahren der Haushaltskonsolidierung wurden erhebliche Anstrengungen 
unternommen, das Defizit zu reduzieren. So wurden beispielsweise Kürzungen bei den Zuschüssen im 
Kultur- und Sportbereich vorgenommen sowie der Personalbestand in den Jahren zwischen 1995 und 
2005 (bereinigt um die Stellen zur Umsetzung des SGB II sowie der Musikschule) um knapp 19 %, 
absolut 53,5 Stellen, reduziert. 
 
In dieser Zeit wurden die Hebesätze für die Grundsteuer A bzw. B um 63 bzw. 106 und für die Gewer-
besteuer um 58 Prozentpunkte angehoben. 
 
Diese Anstrengungen haben jedoch vor dem Hintergrund der nach wie vor generell unzureichenden 
Finanzausstattungen der Kommunen nicht ausgereicht, einen Haushaltsausgleich zu ermöglichen. 
 
Der Rat hat daher bereits in seiner Sitzung am 03.11.2005 einige Maßnahmen zur Konsolidierung des 
Haushaltes beschlossen und diese Diskussion in den Beratungen zur Neuaufstellung des Haushaltssi-
cherungskonzeptes 2006 fortgesetzt. 
 
Das Haushaltssicherungskonzept 2006 weist nach den Beratungsergebnissen alle Maßnahmen auf, 
die der Rat in der Abwägung zwischen der Notwendigkeit der Erzielung des Haushaltsausgleiches 
einerseits und der Aufrechterhaltung eines Mindestmaßes an Infrastruktur und Leistungen für die Bür-
gerinnen und Bürger für vertretbar hält. Hierauf wurde insbesondere geachtet, um den Wirtschafts-
standort Meschede nicht jeglicher Attraktivität und Wettbewerbsfähigkeit zu berauben und die Bemü-
hungen, den Anforderungen des demographischen Wandels zu begegnen, nicht von vornherein zu 
konterkarieren. 
 
Letztendlich muss zur Kenntnis genommen werden, dass es einer Kommune von der Größe der Stadt 
Meschede bei den wahrzunehmenden Aufgaben kaum möglich ist, einen Ausgleich der unzureichen-
den Kommunalfinanzierung allein durch Einsparungen und Ausschöpfung restlicher Einnahmemöglich-
keiten zu erzielen, ohne in Konflikt mit den Anforderungen einer effektiven Daseinsvorsorge zu gera-
ten. Dies gilt insbesondere vor dem Hintergrund der Umstellung auf das doppische Haushaltswesen 
und der damit einhergehenden zusätzlichen Belastung aus Abschreibungen auf das Infrastrukturver-
mögen. 
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2. Generelle Beschränkungen des Anstiegs der Personalkosten 
 
2.1. Begrenzung der Gesamtpersonalausgaben 
Die Personalkosten bilden neben den Umlageausgaben den größten zusammenhängenden Ausgabe-
block des Verwaltungshaushaltes. Daher führen auch nur leichte Steigerungen dieses Kostenblocks zu 
einem merklichen Anstieg der absoluten Ausgaben. 
 
Aus diesem Grund ist die Begrenzung des Anstiegs der Personalkosten zwingend erforderlich. Die 
Personalkosten werden durch konsequente Umsetzung der im Stellenplan ausgewiesenen k.w.- und 
k.u.-Vermerke gegenüber den Gesamtpersonalkosten 2006 im Jahr 2007 um 100 T€, im Jahr 2008 um 
200 T€ gesenkt. 
 
Diese Kostenreduzierung basiert auf gleichbleibendem Aufgabenzuschnitt und einem angenommenen 
Anstieg der Personalkosten von jährlich 1%. 
 
2.2. Einzelmaßnahmen 
Da die Beeinflussung der Personalkosten im Regelfall durch die bestehenden Arbeits- bzw. Dienstver-
hältnisse begrenzt wird, werden folgende personalbewirtschaftenden Maßnahmen festgelegt: 
 
a) Für jede freiwerdende Stelle wird eine 3-monatige Wiederbesetzungssperre verfügt. Diese Wie-

derbesetzungssperre gilt auch für durch interne Umbesetzungen freiwerdende Stellen und kann 
nur durch Beschluss des Haupt-, Finanz- und Wirtschaftsausschusses im Einzelfall aufgehoben 
werden. 

 
b) Für das Jahr 2006 wird eine Sperre für finanzwirksame Beförderungen von Beamten ausgespro-

chen. Im Anschluss finden Beförderungen lediglich im Rahmen des vom Innenminister akzeptier-
ten Beförderungskorridors und Festsetzungen des Stellenplanes statt. 

 
c) Auszubildende werden nur noch zur Deckung eigenen zukünftigen Personalbedarfs eingestellt. 
 
 
3. Generelle Beschränkung des Anstiegs der sächlichen Kosten 
 
Die Aufwendungen für sächliche Ausgaben der Verwaltungstätigkeit werden für die folgenden Auf-
wandsartenbegrenzt. Die Aufwandsobergrenze wird für die Jahre 2006 bis 2008 festgeschrieben. Für 
die Planungen des Jahres 2010 sind die Obergrenzen anhand der prognostizierten Preisentwicklung, 
den tatsächlichen Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der neuen Buchungssystematik im NKF  
überprüft worden. 
 
a) Aufwand aus der Beschaffung von geringwertigen Gegenständen und Unterhaltung von bewegli-

chen Gegenständen  
Der Gesamtaufwand wird auf 276.500 € begrenzt. Der auf die Unterhaltung entfallende Anteil des 
Jahres 2006 wird für die Haushaltsführung unter NKF-Regelungen festgeschrieben. 

 
b) Aufwand für Aus- und Fortbildung (Sachkonto 5412000) 

Der Gesamtaufwand wird auf 90.000 € begrenzt. 
 
c) Allgemeiner Geschäftsaufwand (Sachkonto 5431200) 

Der Gesamtaufwand wird auf 270.000 € begrenzt. 
 
d) Aufwand für Fachliteratur, Zeitschriften (Sachkonto 5431000) 

Der Gesamtaufwand wird auf 35.000 € begrenzt. 
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4. Erzielung von Veräußerungserlösen aus Grundstücksgeschäften 
 
In der Vorlage VO/7/205 wurden einzelne städtische, bebaute und nicht bebaute, Grundstücke be-
stimmt, die für die weitere Aufgabenerfüllung der Stadt nicht benötigt werden. Der Rat hat am 
15.12.2005 grundsätzlich beschlossen, diese Grundstücke zu veräußern. Dabei wurde von einem Ge-
samtveräußerungserlös von 3,7 Mio. € ausgegangen. 
 
Eine zeitliche Einordnung der Realisierung der angestrebten Veräußerungserlöse ist derzeit nicht mög-
lich. Da es sich teilweise um sehr schwer zu vermarktende Gebäude handelt und die Immobilienpreise 
in den letzten Jahren eher gefallen sind, wird der geplante Gesamtveräußerungserlös kaum zu erzielen 
sein.       
 
Im Interesse einer nachhaltigen Haushaltspolitik werden erzielte Veräußerungserlöse zur Tilgung von 
bestehenden Kreditverpflichtungen eingesetzt und nicht zur Erhöhung des das jeweilige Haushaltsjahr 
betreffenden Ausgabevolumens, soweit die Mittel nicht zur Finanzierung erforderlicher Infrastruktur-
einrichtungen benötigt werden. 
 
Hierdurch wird eine nachhaltige Verringerung des laufenden Defizits durch Abbau der Zinsbelastungen 
für Kredite erzielt. Bei einem mittleren Zinssatz von 4,5 % würde eine vollständige Erzielung des an-
gestrebten Veräußerungserlöses zu einer Minderbelastung von rund 166 T€ p.a. führen. 
 
 
5. Ausschöpfung von Einnahmemöglichkeiten 
 
5.1. Anteil des öffentlichen Reinigungsinteresses in der Kalkulation der Straßenreini-

gungsgebühren 
Bei der Kalkulation der Benutzungsgebühren für die Straßenreinigung wurde der Anteil des öffentli-
chen Interesses auf 10 % begrenzt. Nach der aktuellen Rechtsprechung des OVG NRW müssen bei 
der Bemessung des Anteils für das öffentliche Allgemeininteresse unter anderem die örtlichen Ver-
hältnisse berücksichtigt werden. Unter Berücksichtung der örtlichen Verhältnisse in Meschede und im 
Hinblick auf die Rechtsprechung des OVG in diesem Bereich wurde der öffentliche Anteil wieder auf 
20 % angehoben. 
.  
5.2. Verwendung von Abschreibungen auf Basis des Wiederbeschaffungszeitwertes für 

Gebührenkalkulationen 
Bei allen Kalkulationen der Gebührenhaushalte wird im Rahmen des rechtlich zulässigen für die die 
Kalkulation der Abschreibungen der Wiederbeschaffungszeitwert verwendet. 
 
5.3. Erhebung von Sondernutzungsgebühren für die Inanspruchnahme von Straßen, We-

gen und Plätzen 
Von der Möglichkeit der Erhebung von Sondernutzungsgebühren nach § 19a Straßen- und Wegege-
setz NRW wird im Rahmen der zwischenzeitlich erlassenen Gebührensatzung Gebrauch gemacht. 
 
5.4. Erhebung von Entgelten für die Nutzung städtischer Einrichtungen, insbesondere 

Sportanlagen, für den Erwachsenensport 
Für die Benutzung städtischer Einrichtungen, insbesondere von Sportanlagen, werden im Rahmen der 
zwischenzeitlich beschlossenen Entgeltordnung Entgelte erhoben. 
 
 
6. Reduzierung freiwilliger Leistungen 
 
Die Streichung oder Reduzierung mehrerer Einzelmaßnahmen mit einer prognostizierten Ersparnis von 
knapp 50 T€ p.a. wurden im Haushaltssicherungskonzept 2006 beschlossen und schon im Haushalt 
2006 bzw. im Haushalt 2007 umgesetzt. 
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6.1. Wegfall des Postens des 3. stellvertretenden Bürgermeisters 
Nach § 13 III der Hauptsatzung werden drei stellvertretende Bürgermeister gewählt. Nach § 67 GO 
NRW ist jedoch lediglich die Wahl zweier Stellvertreter zwingend erforderlich. Die durch die Wahl des 
zusätzlichen Stellvertreters zu zahlenden zusätzlichen Aufwandsentschädigung von 4.410 € p.a. kön-
nen reduziert werden. 
 
Der Rat hat beschlossen, den Posten des dritten stellvertretenden Bürgermeisters in der kommenden 
Wahlperiode nicht mehr zu besetzen. Dieses ist mit Beginn der jetzigen Wahlperiode umgesetzt wor-
den. 
 
 
7. Schließung von Einrichtungen 
 
7.1. Schließung von Schulstandorten 
Die Entwicklung der Schülerzahlen, die Anlass zur Erteilung eines Gutachtenauftrages zur Neuaufstel-
lung des Schulentwicklungsplanes waren, führen zu der Einschätzung, dass mittelfristig einzelne 
Schulstandorte nicht weiter aufrecht erhalten werden können. Zwischenzeitlich hat der Rat beschlos-
sen, zwei Grundschulstandorte in einem neuen Gebäude zusammenzuführen und die Grundschule 
Calle zum Schuljahresbeginn 2008/2009 zu schließen. 
 
Durch die Schließung von Schulstandorten ergeben sich Einsparungen im Bereich der Bewirtschaf-
tungs- und Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude, aber auch im Personalbereich hinsichtlich 
von Hausmeister- und Sekretariatsarbeiten, andererseits Mehraufwand durch zusätzliche Schülerbe-
förderungskosten. Eine Abschätzung der finanziellen Folgen ist bisher nicht möglich. 
 
7.2. Reduzierung der Rentenberatung 
Die zur Rentenberatung eingesetzten Kräfte werden entsprechend dem Ratsbeschluss vom 
03.11.2005 um eine halbe Stelle reduziert. Die finanziellen Auswirkungen sind in der Beschlussfassung 
zur Entwicklung der Personalkosten enthalten. 
 
7.3. Übertragung städtischer Bäder auf Betreibervereine 
Der Rat beschlossen, die Bäder in Grevenstein und Freienohl jeweils an einen Trägerverein unter 
Gewährung entsprechender Betriebskosten- bzw. Investitionszuschüsse zu verpachten. Diese Be-
schlussfassungen sind zwischenzeitlich umgesetzt und im Haushalt 2007 entsprechend veranschlagt. 
 
 
8. Gesamtbetrachtung 
 
Von den o.g. Maßnahmen entfaltet neben den Personalkostenreduzierungen nur die mögliche Schlie-
ßung von Schulstandorten noch zukünftige Wirkungen. Die restlichen Maßnahmen sind bereits in den 
vergangenen Haushalt bzw. in die Erfolgs- und Finanzplanung eingearbeitet worden. 
 
Auch mit diesen Maßnahmen kann innerhalb des Planungszeitraumes, d.h. bis zum Ende des Haus-
haltsjahres 2013 kein Haushaltsausgleich hergestellt werden. 
 
Eine hausinterne Projektgruppe hat zwischenzeitlich mögliche Konsolidierungspotentiale herausgear-
beitet. Diese Ergebnisse werden dem Rat mit dem Haushaltsplanentwurf 2010 vorgelegt. Ziel des 
anschließenden Beratungsprozesses ist letztendlich die Aufstellung eines neuen Haushaltssiche-
rungskonzeptes. Ob diese möglichen Maßnahmen unter den jetzigen Rahmenbedingungen allerdings 
zu einem genehmigungsfähigen Haushaltssicherungskonzept führen, ist äußert zweifelhaft.      
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